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Bestätigung über Zuwendungen für das Finanzamt 

(gilt bis 200 Euro nur in Verbindung mit dem Kontoauszug/Kontoauszügen) 

 

 

Nach dem letzten uns zugegangenen Bescheid nach § 60 a Abs. 1 AO vom 22.07.2014 

erfüllt die die Satzung des Vereins Kölner Bierhistoriker e. V. vom 3. Juli 2014 die 

satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 und 61 AO. 

 

Aufgrund der Förderung gemeinnütziger Zwecke nach § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 5, 7 AO sind 

Spenden und Mitgliedsbeiträge an den Verein im Sinne des § 10 b EStG steuerlich 

abzugsfähig. 

 

Es wird bestätigt, dass die Zuwendungen nur zur Förderung satzungsmäßiger Zwecke 

verwendet werden. 
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